
zur ordentlichen Hauptversammlung 
der FUCHS SE am 6. Mai 2026

2026
Einladung und Tagesordnung



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre1 ein zur 

ordentlichen Hauptversammlung 

am 6. Mai 2026
um 10:00 Uhr (MESZ)
(Einlass ab 08:30 Uhr (MESZ)).

Die Hauptversammlung findet als Präsenzveranstaltung statt im

Congress Center Rosengarten, Mozartsaal,
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim.

FUCHS SE
Mannheim

– WKN A3E5D6 und A3E5D5 –
ISIN DE 000A3E5D64 und DE 000A3E5D56

1 �Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine 
geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen 
und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.
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Tagesordnung

TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der FUCHS SE und des gebilligten Konzern­
abschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die FUCHS SE und den Konzern sowie 
des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025

TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das 
Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen 
Finanzinformationen

TOP 6 Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das 
Geschäftsjahr 2026

TOP 7 Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften 
Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

TOP 8 Beschlussfassung über die Neufassung der Satzungsermächtigung zur virtuellen Hauptver­
sammlung und Änderung von § 19 Abs. 5 der Satzung 
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I.	� Tagesordnung und Vorschläge zur Beschlussfassung 
der Hauptversammlung der FUCHS SE, Mannheim

1.	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der FUCHS SE und des gebilligten 
Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die FUCHS SE und den 
Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025
Die Unterlagen, die auch den erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handels­
gesetzbuch zum Geschäftsjahr 2025 enthalten, sind über die Internetseite der Gesellschaft unter 
www.fuchs.com/hauptversammlung zugänglich. Ferner werden die Unterlagen während der 
Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläutert werden. Entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat 
den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist.

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in der Bilanz zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen 
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 160.475.000,00 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 
EUR 1,22 je dividendenberechtigter Stammaktie	 EUR � 79.910.000,00

Ausschüttung einer Dividende von 
EUR 1,23 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie	 EUR � 80.565.000,00

Bilanzgewinn	 EUR � 160.475.000,00

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz1 ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den 
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, also am 11. Mai 2026, fällig.

3.	� Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das  
Geschäftsjahr 2025
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

4.	� Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für  
das Geschäftsjahr 2025
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.

5.	� Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss­
prüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische 
Durchsicht von unterjährigen Finanzinformationen 
Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses – vor, die 
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweignieder­
lassung Mannheim, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie 
zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten für das Geschäftsjahr 2026 
und für das erste Quartal 2027 zu wählen. 

1	� Die Vorschriften des AktG finden auf die Gesellschaft gemäß Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) und Art. 10 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 2157 / 2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) 
(nachfolgend „SE-VO“) Anwendung, soweit sich aus speziellen Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt.
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Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch 
Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 
der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537 / 2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014) auferlegt wurde.

6.	� Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung  
für das Geschäftsjahr 2026
Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses – vor, die 
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweignieder­
lassung Mannheim, zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026 zu 
wählen. Die Wahl zum Prüfer der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass 
ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022 / 2464 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. Dezember 2022 in der durch die Richtlinie (EU) 2025 / 794 vom 14. April 2024 geänderten 
Fassung in das deutsche Recht in Kraft tritt und die Hauptversammlung für die Wahl des Prüfers des 
Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2026 zuständig ist.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch 
Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 
der EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537 / 2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014) auferlegt wurde.

7.	� Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und 
geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
Gemäß § 120a Abs. 4 Satz 1 AktG beschließt die Hauptversammlung über die Billigung des nach 
§ 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene Geschäftsjahr. 
Der Vergütungsbericht wurde von Vorstand und Aufsichtsrat erstellt. Der Vergütungsbericht wurde 
von der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweig­
niederlassung Mannheim, gemäß § 162 Abs. 3 AktG geprüft und es wurde der Vermerk gemäß § 162 
Abs. 3 Satz 3 AktG über die Prüfung erstellt.

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Vermerk über dessen Prüfung durch den 
Abschlussprüfer sind unter www.fuchs.com/hauptversammlung zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen.

8.	� Beschlussfassung über die Neufassung der Satzungsermächtigung zur virtuellen 
Hauptversammlung und Änderung von § 19 Abs. 5 der Satzung
Der Vorstand ist gemäß § 118a AktG in Verbindung mit § 19 Abs. 5 der Satzung ermächtigt vorzusehen, 
dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung, das heißt ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung, abgehalten wird. 

Diese Ermächtigung wurde am 3. Mai 2023 von der Hauptversammlung beschlossen und am  
3. Juli 2023 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Sie gilt bis zum 30. Juni 2026. 

Virtuelle Hauptversammlungen wurden von der Gesellschaft lediglich während der Corona-Pandemie 
2020, 2021 und 2022 auf Basis der damals temporär gültigen gesetzlichen Grundlage durchgeführt. 
Von der 2023 beschlossenen Ermächtigung hat der Vorstand keinen Gebrauch gemacht. Vorstand und 
Aufsichtsrat erachten es gleichwohl für zweckmäßig, den Vorstand auch künftig durch entsprechende 
Satzungsregelung zur Entscheidung über das jeweilige Format der Hauptversammlung zu ermächtigen. 
Sie schlagen daher vor, die Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen zu erneuern. 
Dabei soll die nach § 118a Abs. 4 S. 2 AktG maximal mögliche Laufzeit der Ermächtigung von fünf 
Jahren nach wie vor nicht ausgeschöpft werden. Vielmehr soll die Laufzeit der Ermächtigung auf 
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einen festen Zeitraum von drei Jahren ab Eintragung der Satzungsregelung in das Handelsregister der 
Gesellschaft befristet werden. Darüber hinaus soll die Ausübung der Ermächtigung anders als bisher 
künftig der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. 

Auch weiterhin soll für künftige Hauptversammlungen jeweils gesondert und unter Berücksichtigung der 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls entschieden werden, ob von der Ermächtigung Gebrauch gemacht 
und eine Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten werden soll. Vorstand und 
Aufsichtsrat werden ihre Entscheidungen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls sowie 
der Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre treffen und hierbei insbesondere die Gegenstände 
der Tagesordnung, Aspekte des Gesundheitsschutzes der Beteiligten, Aufwand und Kosten sowie 
Nachhaltigkeitserwägungen verantwortungsvoll in den Blick nehmen. Die Aktionärsrechte werden 
im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben unabhängig vom Format der Hauptversammlung voll­
umfänglich gewahrt. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Abwägungskriterien plant der Vorstand, 
während des dreijährigen Ermächtigungszeitraums zumindest die ordentliche Hauptversammlung 2027 
als Präsenzveranstaltung durchzuführen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

§ 19 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen, dass die Hauptver­
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver­
sammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt in einem Zeitraum 
von drei Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung im Handelsregister der Gesellschaft.“
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II.	�Weitere Angaben und Hinweise zur 
Hauptversammlung

Die diesjährige Hauptversammlung findet erneut als Präsenzversammlung statt, an der die Aktionäre 
und Aktionärsvertreter physisch vor Ort teilnehmen können. Wir freuen uns, unsere Aktionäre und 
deren Vertreter auch in diesem Jahr wieder persönlich zur Hauptversammlung begrüßen zu können. 
Freiwillig bieten wir unseren Aktionären wie im Vorjahr zusätzlich digitale Ergänzungen an. Insbesondere 
kann im Vorfeld der Hauptversammlung das Stimmrecht per elektronischer Briefwahl ausgeübt werden. 
Einzelheiten dazu finden sich in den folgenden Abschnitten.

1.	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 131.000.000 ist im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung eingeteilt in 131.000.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grund­
kapital von EUR 1,00 je Stückaktie. Hiervon sind 65.500.000 Stück Stammaktien und 65.500.000 Stück 
Vorzugsaktien. Jede der 65.500.000 Stück Stammaktien gewährt in der ordentlichen Hauptver­
sammlung bei den unter Tagesordnungspunkten 2 bis 8 angekündigten Beschlussfassungen eine 
Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich damit auf 65.500.000. Die Gesellschaft hält 
keine eigenen Aktien.

2.	 Ergänzende Angaben zur Einberufung
Sämtliche Zeitangaben in dieser Einladung sind in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen 
Sommerzeit (MESZ) angegeben. Dies entspricht mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem 
Verhältnis UTC = MESZ minus zwei Stunden.

3. 	 Veröffentlichung und Übertragung der Rede des Vorstandsvorsitzenden
Es ist geplant, den voraussichtlichen Text der Rede des Vorstandsvorsitzenden im Vorfeld der Haupt­
versammlung auf unserer Internetseite unter www.fuchs.com/hauptversammlung zugänglich zu 
machen. Änderungen bleiben vorbehalten.

Zudem werden die einleitenden Worte des Versammlungsleiters sowie die Rede des Vorstands­
vorsitzenden am Tag der Hauptversammlung ab ca. 10:00 Uhr (MESZ) in voller Länge live auf unserer 
Internetseite unter www.fuchs.com/hauptversammlung übertragen.

4.	� Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 
des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung sind nur diejenigen Stamm- und Vorzugs­
aktionäre und zur Ausübung des Stimmrechts nur diejenigen Stammaktionäre berechtigt, die im 
Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet 
haben.

Die Anmeldung muss spätestens bis zum 29. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), in Textform und in 
deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft unter der folgenden Adresse 

FUCHS SE
c / o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder unter Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals auf der Website der Gesellschaft 

www.fuchs.com/hauptversammlung

zugehen.
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Aktionäre, die die Möglichkeit der Anmeldung über das InvestorPortal nutzen möchten, benötigen 
persönliche Zugangsdaten. Die Zugangsdaten für das InvestorPortal werden den Aktionären, die die 
Einladung auf dem Postweg erhalten, mit den persönlichen Anmeldeunterlagen übermittelt. Aktionäre, 
die für den elektronischen Versand registriert sind, erhalten keine weiteren Zugangsdaten. Sollten 
die Zugangsdaten nicht mehr vorliegen, kann über das passwortgeschützte InvestorPortal ein neuer 
Zugang erstellt werden.

Darüber hinaus kann die Anmeldung innerhalb der genannten Frist (über die Fristwahrung entscheidet 
der Zugang bei der Gesellschaft) auch gemäß § 67c Abs. 1 und Abs. 2 Satz 3 Aktiengesetz in Ver­
bindung mit Artikel 2 Absatz 1 und 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Durchführungsverordnung (EU) 
2018 / 1212 im ISO 20022 Format (z. B. über SWIFT, CMDHDEMMXXX) durch Intermediäre übermittelt 
werden. Für eine Anmeldung per SWIFT ist eine Autorisierung über SWIFT Relationship Management 
Application (RMA) erforderlich.

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden sich in den an die Aktionäre übersandten Anmelde­
unterlagen.

5.	 Freie Verfügbarkeit über Aktien / Eintragung im Aktienregister
Aktionäre sind auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiterhin berechtigt, über 
ihre Aktien zu verfügen. Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister 
eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, 
die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusstages in der Zeit vom 30. April 2026, 0:00 Uhr 
(MESZ), bis einschließlich 6. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen, werden erst mit Wirkung nach 
der Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag 
(sogenannter Technical Record Date) ist damit der Ablauf des 29. April 2026 (24:00 Uhr) (MESZ). 

6. 	 Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl und elektronische Briefwahl
Stammaktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihre Stimme, auch ohne an der 
Hauptversammlung teilzunehmen, durch Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im 
Wege der Briefwahl sind nur diejenigen im Aktienregister eingetragenen Stammaktionäre berechtigt, 
die rechtzeitig angemeldet sind (siehe Ziffer 4.). Bevollmächtigte einschließlich bevollmächtigter Inter­
mediäre (z. B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie 
Personen, die sich gemäß § 135 Abs. 8 AktG geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung 
des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, können sich ebenfalls der Briefwahl bedienen.

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 
und muss unbeschadet der rechtzeitigen Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen spätestens 
bis zum 5. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein.

Die Übermittlung von Briefwahlstimmen bzw. deren Widerruf oder Änderung können über das 
InvestorPortal (siehe Ziffer 4.), per Brief oder E-Mail an die in Ziffer 4. genannte Anschrift oder E-Mail-
Adresse oder durch Intermediäre auf dem in Ziffer 4. genannten Wege erfolgen. Im Falle der Nutzung 
der Brief- oder E-Mail-Kommunikation verwenden Sie bitte möglichst das Musterformular, welches 
Sie auf unserer Internetseite unter www.fuchs.com/hauptversammlung finden. In allen Fällen gilt 
die vorstehend genannte Eingangsfrist.

Die Briefwahl schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Möchte ein Stammaktionär 
trotz bereits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl an der Hauptversammlung selbst oder durch einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und seine Aktionärsrechte ausüben, so gilt die persönliche Teilnahme an 
der Hauptversammlung durch den Stammaktionär oder einen von ihm bevollmächtigten Dritten am 
6. Mai 2026 als Widerruf der im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe.
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7.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Stammaktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht 
in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel einen Intermediär, eine 
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind 
die Eintragung des Stammaktionärs im Aktienregister und eine ordnungsgemäße Anmeldung zur 
Hauptversammlung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung sowie der Nachweis 
ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform und können elektronisch über 
das InvestorPortal (siehe Ziffer 4.), per Brief oder per E-Mail an die in Ziffer 4. genannte Anschrift 
oder E-Mail-Adresse oder durch Intermediäre auf dem in Ziffer 4. genannten Wege erfolgen. 
Mit der Verwendung des InvestorPortals wird zugleich gegenüber der Gesellschaft der Nachweis 
der Bevollmächtigung erbracht. Im Falle der Nutzung der Brief- oder E-Mail-Kommunikation ver­
wenden Sie bitte möglichst das Musterformular, welches Sie auf unserer Internetseite unter  
www.fuchs.com/hauptversammlung finden.

Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann gegenüber der Gesell­
schaft auch dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte die Vollmacht am Tag der Hauptver­
sammlung an der Einlasskontrolle vorweist.

Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters 
gemäß § 134a AktG oder einer Person, die sich gemäß § 135 Abs. 8 AktG geschäftsmäßig gegen­
über Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, sind in der Regel 
Besonderheiten zu beachten, insbesondere die Bestimmungen des § 135 AktG. Die Aktionäre werden 
gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder Institution 
wegen einer von ihr möglicherweise geforderten Form der Vollmacht sowie über das Verfahren der 
Vollmachterteilung abzustimmen.

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 
diesen zurückweisen.

8.	� Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter 
Die Gesellschaft bietet ihren Stammaktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Stammaktionäre, die 
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen 
nach den vorstehenden Bestimmungen im Aktienregister eingetragen sein und sich rechtzeitig zur 
Hauptversammlung anmelden.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden das Stimmrecht nur aufgrund 
ausdrücklicher und eindeutiger Weisungen ausüben. Deshalb müssen die Stammaktionäre zu den 
Gegenständen der Tagesordnung, zu denen sie eine Stimmrechtsausübung wünschen, ausdrückliche 
und eindeutige Weisungen erteilen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind 
verpflichtet, gemäß diesen Weisungen abzustimmen. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung 
fehlt, üben sie das Stimmrecht nicht aus. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
nehmen keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptver­
sammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegen. 

Die Erteilung der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung sowie der Nachweis ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform und können elektronisch über das InvestorPortal (siehe Ziffer 4.), per Brief oder E-Mail an 
die in Ziffer 4. genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse oder durch Intermediäre auf dem in Ziffer 4. 
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genannten Wege erfolgen. Mit der Verwendung des InvestorPortals wird zugleich gegenüber der 
Gesellschaft der Nachweis der Bevollmächtigung erbracht. Im Falle der Nutzung der Brief- oder 
E-Mail-Kommunikation verwenden Sie bitte möglichst das Musterformular, welches Sie auf unserer 
Internetseite unter www.fuchs.com/hauptversammlung finden.

Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen – unabhängig vom Über­
mittlungsweg – spätestens bis zum 5. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen. 

Auch nach Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können 
angemeldete Stammaktionäre persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen. Die persönliche 
Teilnahme an der Hauptversammlung durch den Stammaktionär oder einen von ihm bevollmächtigten 
Dritten am 6. Mai 2026 gilt als Widerruf der an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
erteilten Vollmacht und Weisungen.

Darüber hinaus bieten wir Stammaktionären, die nach den vorstehenden Bestimmungen im Aktien­
register eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben sowie zur 
Hauptversammlung erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch 
in der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Eine Nutzung des 
InvestorPortals während der Hauptversammlung ist hierfür nicht möglich.

9.	� Weitere Hinweise zur Stimmrechtsausübung über Briefwahl und Vollmacht und 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
Gehen im Vorfeld der Hauptversammlung voneinander abweichende Erklärungen fristgerecht sowohl 
über das InvestorPortal als auch auf anderen Übermittlungswegen ein, werden – jeweils unabhängig 
vom Eingangszeitpunkt – ausschließlich die über das InvestorPortal abgegebenen Erklärungen als 
verbindlich betrachtet.

Gehen im Vorfeld der Hauptversammlung voneinander abweichende Erklärungen fristgerecht auf unter­
schiedlichen Übermittlungswegen ein, ohne dass eine Erklärung über das InvestorPortal abgegeben 
wird, werden – jeweils unabhängig vom Eingangszeitpunkt – vorrangig die gemäß § 67c Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 3 AktG in Verbindung mit Artikel 2 Abs. 1 und 3 und Artikel 9 Abs. 4 der Durchführungs­
verordnung (EU) 2018 / 1212, sodann die per E-Mail abgegebenen Erklärungen und zuletzt Erklärungen 
in sonstiger Textform als verbindlich betrachtet; Briefwahlstimmen in Textform haben Vorrang gegen­
über der Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in 
Textform. Der zuletzt zugegangene fristgerechte Widerruf einer Erklärung ist stets maßgeblich. 

Sollte zu TOP 3 und / oder zu TOP 4 (Entlastung Vorstand bzw. Aufsichtsrat) eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, so gilt eine Stimmabgabe zu diesen Tagesordnungspunkten entsprechend für 
die Einzelabstimmungen.

10.	� Anträge, Wahlvorschläge, Anfragen und Auskunftsverlangen (Angaben zu den 
Rechten der Aktionäre nach Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG i. V. m. 
§ 122 Abs. 2 AktG sowie nach §§ 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG)

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 
Abs. 2 SEAG i. V. m. § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals, das entspricht 6.550.000 Stückaktien, oder 
den anteiligen Betrag von EUR 500.000 am Grundkapital erreichen, das entspricht 500.000 Stückaktien, 
können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
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Etwaige Ergänzungsverlangen sind schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und müssen 
der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und 
der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist 
also der 5. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ). Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht 
berücksichtigt. 

Etwaige Ergänzungsverlangen sind an die folgende Adresse zu richten:

FUCHS SE
Vorstand
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Ein­
berufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekanntgemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 
werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden 
außerdem unter der Internetadresse www.fuchs.com/hauptversammlung veröffentlicht und den 
Aktionären mitgeteilt.

Gegenanträge von Aktionären (§ 126 Abs. 1 AktG)
Jeder Aktionär hat das Recht, einen Gegenantrag gegen die Vorschläge von Vorstand und / oder Auf­
sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen. Gegenanträge, die der Gesellschaft 
unter der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei 
der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens am 
21. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, 
der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich über die Internetseite 
www.fuchs.com/hauptversammlung zugänglich gemacht (vgl. § 126 Abs. 1 Satz 3 AktG).

In § 126 Abs. 2 AktG nennt das Gesetz Gründe, bei deren Vorliegen ein Gegenantrag und dessen 
Begründung nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen. 

Für die Übermittlung von Gegenanträgen (nebst Begründung) ist folgende Adresse maßgeblich:

FUCHS SE
Investor Relations
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
E-Mail: ir@fuchs.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt. Gegenanträge sind nur dann 
gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, 
während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch 
ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Wahlvorschläge von Aktionären (§ 127 AktG)
Jeder Aktionär hat das Recht, Wahlvorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds und zur Wahl des 
Abschlussprüfers zu machen.

Wahlvorschläge von Aktionären, die der Gesellschaft unter der nachstehend angegebenen Adresse 
mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Haupt­
versammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens am 21. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
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zugegangen sind, werden einschließlich einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich 
über die Internetseite www.fuchs.com/hauptversammlung zugänglich gemacht. Wahlvorschläge 
von Aktionären werden nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und 
den Wohnort der vorgeschlagenen Person sowie die Angaben nach § 125 Abs.1 Satz 5 AktG ent­
halten (vgl. § 127 Satz 3 AktG). Anders als Gegenanträge im Sinne von § 126 Abs. 1 AktG brauchen 
Wahlvorschläge nicht begründet zu werden.

Nach § 127 Satz 1 in Verbindung mit § 126 Abs. 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen 
Wahlvorschläge nicht über die Internetseite zugänglich gemacht werden müssen.

Für die Übermittlung von Wahlvorschlägen ist folgende Adresse maßgeblich:

FUCHS SE
Investor Relations
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
E-Mail: ir@fuchs.com

Anderweitig adressierte Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Das Recht eines jeden Aktionärs, 
während der Hauptversammlung Wahlvorschläge zu dem entsprechenden Tagesordnungspunkt auch 
ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt.

Anfragen
Auch Aktionäre, die Anfragen zur ordentlichen Hauptversammlung haben, werden gebeten, diese an 
die vorgenannte Adresse zu richten.

Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 Abs. 1 AktG) 
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 
eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 
Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter­
nehmen (vgl. § 131 Abs. 1 Satz 2 und Satz 4 AktG). Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung 
grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.

Unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG näher ausgeführten Voraussetzungen darf der Vorstand die 
Auskunft verweigern. Nach § 21 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende der 
Versammlung ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken.

Weitere Hinweise
Weitere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, § 50 
Abs. 2 SEAG i. V. m. § 122 Abs. 2 AktG sowie den §§ 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind im 
Internet unter www.fuchs.com/hauptversammlung abrufbar.

11.	 Unterlagen und Informationen zur Hauptversammlung
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden Unterlagen und Anträge von 
Aktionären sowie weitere Informationen, insbesondere zur Teilnahme an der Hauptversammlung, 
zur Briefwahl, zur Vollmachts- und Weisungserteilung und die Informationen nach § 124a AktG, 
sind von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter  
www.fuchs.com/hauptversammlung zugänglich; dort befinden sich auch die Informationen 
gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018 / 1212 sowie 
die derzeit gültige Fassung der Satzung der Gesellschaft. Ferner stehen dort im Anschluss an die 
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Hauptversammlung die Abstimmungsergebnisse zur Verfügung. Die zugänglich zu machenden Unter­
lagen liegen auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre aus. Eine Bestätigung über die 
Stimmenzählung nach § 129 Abs. 5 AktG kann innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptver­
sammlung über das InvestorPortal abgerufen werden.

Diese Einberufung ist am 25. März 2026 im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden. Am selben 
Tag ist die Einberufung Medien zur Veröffentlichung in der Europäischen Union i. S. d. § 121 Abs. 4a 
AktG zugeleitet worden.

Hinweise zum Datenschutz
Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Haupt­
versammlung und dem Aktienregister finden Sie unter www.fuchs.com/hauptversammlung. 

Mannheim, im März 2026
FUCHS SE
Der Vorstand
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Und so finden Sie uns

Congress Center Rosengarten, 
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

Mit dem PKW-	Aus Richtung Weinheim / Käfertal  
Friedrich-Ebert-Straße – Nationaltheater – Friedrichsring – Wasserturm – Friedrichsplatz-	Aus Richtung Heidelberg über die Augustaanlage-	Aus Richtung Ludwigshafen  
Bismarckstraße – Schloss – Hauptbahnhof – Kaiserring – Friedrichsplatz 

Mit der Bahn
Anreise im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN)

Die Eintrittskarte zur Hautversammlung berechtigt die Aktionäre am Veranstaltungstag bis zum darauf 
folgenden Tag, 3:00 Uhr, zur Fahrt mit allen Bussen, Straßenbahnen und frei gegebenen Zügen (DB: RE, 
RB und S-Bahn, jeweils in der 2. Klasse) im Verkehrs verbund Rhein-Neckar. Weitere Informationen (z. B. zu 
Fahrplänen) erhalten Sie unter www.vrn.de.

Vom Hauptbahnhof Mannheim erreichen Sie das Congress Center Rosengarten mit den unten aufgeführten 
Stadtbahn- und Buslinien. Bitte beachten Sie, dass die Haltestelle Rosengarten aufgrund von Gleiserneuerung 
nicht genutzt werden kann.

Mit der Stadtbahn
Linien 3, 4 und 4a, 5 und 5a sowie 7 Haltestelle: Wasserturm
Buslinien 60 und 61 Haltestelle: Wasserturm

Zugang Congress Center Rosengarten
Der Einlass zur Hauptversammlung erfolgt ausschließlich über den Haupteingang.

Hinweis für Rollstuhlfahrer
Am Haupteingang des Congress Centers Rosengarten sowie am Seiteneingang West bei der Pförtnerloge 
befindet sich eine Rampe, die es Rollstuhlfahrern ermöglicht, ins Haus zu gelangen. Am rechten Ein lassschalter 
steht eine Hostess bereit, die Sie zum Treppenlift führt, um innerhalb des Rosengartens auf die Ebene des 
Mozartsaals zu gelangen. Bei weiteren Fragen vorab können Sie sich gerne unter + 49 621 4106-243 an 
Herrn Staubach (CC Rosengarten) wenden.
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FUCHS SE
Investor Relations
Einsteinstraße 11
68169 Mannheim
Telefon + 49 621 3802-1105
www.fuchs.com/gruppe
E-Mail: ir@fuchs.com
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